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schwere Erkrankungen mit hohem Leidens-
druck und oft auch mit wirtschaftlichen  
Belastungen und sozialer Einsamkeit. Reicht 
das als Legitimation für eine aktive Sterbe-
hilfe aus? Welche Botschaft wäre eine legale 
Sterbehilfe in einem solchen Fall an die vie-
len übrigen Alten, die sich möglicherweise 
in einer ähnlichen Situation befinden? 
Wächst dadurch auf sie der Druck, ebenfalls 
möglichst sozialverträglich den Selbstmord 
zu wählen, statt Verwandte oder Gesell-
schaft mit ihrer aufwändigen Pflege zu  
belästigen? „Schwerstkranke und sterbende 
Menschen sollen sich gerade in den 
schwächsten Phasen ihres Lebens gewiss 
sein dürfen, dass sie als Person wertvoll blei-
ben und Unterstützung erhalten“, fordert 
deshalb Robert Zollitsch, der Vorsitzende 
der deutschen Bischofskonferenz. 

Ökonomische Aspekte
Ein weiterer Punkt, der in einer offenen Dis-
kussion nicht ausgelassen werden darf, ist 
der ökonomische Aspekt. Zum einen muss 
diskutiert werden, inwieweit eine Kommer-
zialisierung der Sterbehilfe akzeptabel ist, 
zum anderen könnte in Zeiten knapper Res-
sourcen und eines Gesundheitssystems, das 
an allen Ecken und Enden Geldmangel be-
klagt, irgendwann auch der Aspekt der Wirt-
schaftlichkeit bei der Entscheidungsfindung 
eine Rolle spielen, ob ein Menschenleben 
vollumfänglich geschützt werden sollte 
oder nicht. Dies betrifft dann in erster Linie 

Patienten, die ihren eigenen Willen nicht 
mehr selbst bekunden können. So wies der 
Palliativmediziner Prof. Christof Müller-
Busch von der Humboldt-Universität Berlin 
etwa bei einer Anhörung des Nationalen 
Ethikrats darauf hin, dass sich Niederländer 
nach Inkrafttreten des Sterbehilfegesetzes 

mittlerweile Patiententestamente zulegten, 
in denen sie jede Form der Euthanasie ab-
lehnen – sie hätten Angst, etwa nach einem 
Unfall, im Krankenhaus getötet zu werden. 
Mit dem Gesetz, so der Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedizin  
(siehe Statement), wachse der Druck 
enorm, eine Entscheidung für oder gegen 
das Weiterleben solcher Patienten auch  
herbeizuführen. Und die Frage, ob dieser 
Druck ökonomische Gründe haben kann in 
Gesundheitssystemen, die immer schwerer 
zu finanzieren sind, wage wohl niemand zu 
verneinen. 

Otmar Müller 
Gesundheitspolitischer Fachjournalist 
mail@otmar-mueller.de

Sterbehilfe ist in Deutschland immer noch ein 

Tabu-Thema. Die Sterbe-Ethik der Deutschen 

Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf die verschie-

denen Formen von Sterbehilfe. Sie ist breiter 

angelegt mit dem Ziel, die Lebensqualität am 

Lebensende mit allen Mitteln 

zu verbessern. Nötig ist vor 

allem eine klare Definition der 

Handlungsoptionen und die 

breit gestreute Information 

darüber. Patienten, Angehö-

rige, Ärzte, Pflegekräfte, die 

Verwaltung von Alters- und 

Pflegeheimen und nicht zuletzt die Richter 

müssen verlässlich wissen, was legal ist, was 

nicht. So meint beispielsweise ein beträchtli-

cher Teil der Ärzteschaft immer noch fälschli-

cherweise, die Einstellung der künstlichen Er-

nährung sei aktive, also verbotene Sterbehilfe. 

Palliativmedizin und Sterbehilfe dürfen nicht 

gegeneinander ausgespielt werden. Daher for-

dert die DGHS seit Jahren die Bundesregierung 

und die Landesregierungen auf, Lehrstühle für 

Palliativmedizin und Schmerztherapie zu 

schaffen und diese Fächer zur Pflicht für alle 

Humanmediziner zu machen, ebenso medizi-

nische Soziologie und Psycho-

logie. Außerdem müssen die 

angehenden Ärzte gezielt  

unterwiesen werden im Um-

gang mit Medikamenten, die 

unter das komplizierte Betäu-

bungsmittelgesetz fallen. Es 

geht darum, allen Betroffenen 

zunächst wertfreie Information über alle Op-

tionen am Lebensende zu vermitteln, eine 

Grundvoraussetzung für Wahlfreiheit. Und die 

Basis für jede Art von Selbstbestimmung. 

Deutschland braucht endlich eine durchset-

zungsfähige, umfassende gesetzliche Rege-

lung der Sterbebegleitung und der Sterbehilfe. 

Elke Baezner, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS)

Am Ende bleibt ein 
leeres Bett: Doch  
wer soll entscheiden, 
ab wann ein Leben 
nicht mehr lebenswert 
ist?Fo
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